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Nr. 50 
Donnerstag, 14.12.2023 

Veranstaltungen 
 

 

16.12.2023 

Weihnachtsfeier 
Sportclub B.A.T. 
 

17.12.2023 

Dorfweihnacht 
Gugge Kreenheinstetten e.V. 
 

 

24.12.2023 

Einstimmung auf Heiligabend 
KLJB Altheim 
 

25.12.2023 & 05.01.2024 

Laientheater im Bürgerhaus Alte 
Schule in Kreenheinstetten 
KLJB Kreenheinstetten 
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Bürgermeisteramt Leibertingen 
 

 

Rathausstraße 4, 88637 Leibertingen 
Telefon:      07466 / 9282 – 0 
Telefax:      07466 / 9282 – 99 
E-Mail:       info@leibertingen.de 
Web:       www.leibertingen.de 
 

Sprechzeiten der Verwaltung 
Zu folgenden Sprechzeiten sind wir für Sie da: 
 

Montag       08.30 – 12.00 Uhr 
     14.00 – 18.30 Uhr 

Dienstag       08.30 – 12.00 Uhr 
Mittwoch       geschlossen 
Donnerstag       08.30 – 12.00 Uhr 

     14.00 – 16.30 Uhr 
Freitag       08.30 – 12.00 Uhr 
 

 Postfiliale Leibertingen 
 

 

Vormittags: 
Mo, Di, Do, Fr      08.30 – 12.00 Uhr 
Mi, Sa       09.00 – 10.00 Uhr 
Nachmittags: 
Mo       16.00 – 18.00 Uhr 
Do       15.00 – 16.00 Uhr 
 

Öffnungszeiten der Ortsverwaltungen 
 

 
 

Altheim       Mittwoch, 19.30 – 20.30 Uhr 
Adresse:      Gutenbühlstr. 1, 

     88637 LB-Altheim 
Telefon:      07777/939635,  
E-Mail:       OV-Altheim@leibertingen.de 
 

Kreenheinstetten Donnerstag, 18.30 – 21.00 Uhr 
Adresse:      Schulstr. 3, 

     88637 LB-Kreenheinstetten 
Telefon:       07570/266  
E-Mail:  
ortsverwaltung.kreenheinstetten@leibertingen.de 
 

Thalheim      Dienstag, 19.00 – 20.30 Uhr 
Adresse:      Im Brühl 3,  
       88637 LB-Thalheim 
Telefon:      07575/7180062 
E-Mail:  
ortsverwaltung.thalheim@leibertingen.de 
 

Offene Sprechstunde beim  
Bürgermeister 
 

 

Mo       17.00 – 18.30 Uhr  
oder nach vorheriger Terminabsprache 
 

Nahwärme Leibertingen 
 

 

Tel. 07466 / 9282 – 25 
p 

Forstrevier Leibertingen 
 

 

Förster Christoph Möhrle, Tel. 07777 / 1743 
E-Mail: christoph.moehrle@lrasig.de 

Bereitschaftsdienst 
 

 

Notruf Rettungsdienst / Feuerwehr     112 
Notruf Polizei        110 
Polizeiposten Meßkirch   07575 / 28 38 
Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus Sigmaringen 

Telefon 116 117 (kostenlos) 
Allgemeine Notfallpraxis Sigmaringen 
SRH-Krankenhaus Sigmaringen 
Hohenzollernstraße 40, 72488 Sigmaringen 
Notfalldienstzeiten: 
Sa./So./Feiertag  08.00 - 19.00 Uhr 
Apotheken-Notdienst: Tel. 0800 0022 833 
Giftnotrufnummer: Tel. 0761 19240 
TelefonSeelsorge: Tel. 0800 1110111 
 

Familiengesundheitszentrum  
Hebammensprechstunden und Fachstelle für Frühe Hilfen 
„Familie am Start“. Information, Unterstützung und Bera-
tung für Familien rund um die Geburt bis zum Leben mit 
dem Kind. 
Landratsamt Sigmaringen, Telefon 07571/102-4209 
www.landkreis-sigmaringen.de/fgz  
 

HIV-Sprechstunde 
Die HIV-Sprechstunde donnerstags ab 14.30 Uhr nach Ter-
minvergabe im Landratsamt Sigmaringen. Termine werden 
anonymisiert unter der Telefon-Nummer 07571/102 6401 
vergeben. 
 

Pflegestützpunkt Landkreis Sigmaringen 
pflegestuetzpunkt@lrasig.de; Tel. 07572/7137372 
 

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) 
Ravensburg-Sigmaringen 
Kostenlose Beratung für Menschen mit Behinderung, chro-
nischer Erkrankung und deren Angehörigen. Tel: 07571 
7523910 - www.eutb-rv-sig.de 
 

WEISSER RING - Opferschutz-Opferrechte-Opferhilfe 
Außenstelle Sigmaringen, Tel. 0151 / 55164829 
 

Nachbarschaftshilfe „von Haus zu Haus“  
Einsatzort Leibertingen / Kreenheinstetten: 
Frau Ute Schüle, Tel. 07466 / 91 05 72 
Einsatzort Thalheim / Altheim: 
Frau Eva Rist, Tel. 07575 / 92 66 73 oder 0151 654 80 540  
 

Sozialstation St. Heimerad e.V. Meßkirch 
Tel. 07575 / 920 600-0 
 

Familienwerk - Stationsgebiet Meßkirch-Leibertingen 
Frau Sabine Mutschler, Tel. 07575 / 209 531 
E-Mail: sabine.mutschler@familienwerk-soelden.de  
 

EnBW Regional AG 
Kostenlose Störungsnummer 0800 3629-477 
 

Bücherei Leibertingen 
montags von 17.00 – 18.30 Uhr (außer an Feier- und Feri-
entagen) im Rathaus Leibertingen, 1.OG 
 

Bücherei Thalheim 
mittwochs von 17.30 – 19.00 Uhr (außer an Feier- und Fe-
rientagen) im Haus der Vereine Thalheim 
 

Zweckverband Heubergwasserversorgung 
Ohmweg 1, 88605 Meßkirch 
Allgemeinde Anfragen:        07575 / 9278576 
Notfallnummer (Rohrbrüche etc.):       07575 / 92785  

 

Gemeinsamer Gutachterausschuss 
E-Mail: gutachterausschuss@sigmaringen.de
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Die Verwaltung informiert 
 

Bürgermeisteramt Leibertingen 
 

Öffnungszeiten: 
 

Montag  08.30 – 12.00 Uhr und  
14.00 – 18.30 Uhr 

Dienstag  08.30 – 12.00 Uhr  
nachmittags geschlossen 

Mittwoch  ganztags geschlossen 
Donnerstag  08.30 – 12.00 Uhr und  

14.00 – 16.30 Uhr 
Freitag  08.30 – 12.00 Uhr 
 
 

Reduzierte Öffnungszeiten über Weihnachten und 
den Jahreswechsel beim Bürgermeisteramt Leibert-
ingen  
 

Donnerstag, 28.12.2023: 08.30 – 11.00 Uhr 
Freitag, 29.12.2023: 08.30 – 11.00 Uhr 
Dienstag, 02.01.2024: 08.30 – 11.00 Uhr 
Donnerstag, 04.01.2024: 08.30 – 11.00 Uhr 
Freitag, 05.01.2024: 08.30 – 11.00 Uhr 
 

Wir bitten um Beachtung! 
 

Ab Montag, 08.01.2024 sind wir wieder zu den bekannten 
Öffnungszeiten erreichbar. 
 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 

 
 
 

Postfiliale Leibertingen 
 

Öffnungszeiten: 
Vormittags: 
Mo, Di, Do, Fr   08.30 – 12.00 Uhr 
Mi, Sa    09.00 – 10.00 Uhr 
Nachmittags: 
Mo    16.00 – 18.00 Uhr 
Do    15.00 – 16.00 Uhr 
 
 

Reduzierte Öffnungszeiten über Weihnachten und 
den Jahreswechsel bei der Postfiliale  
Leibertingen  
 

Mittwoch, 27.12.2023: 09.00 – 10.00 Uhr 
Donnerstag, 28.12.2023: 08.30 – 11.00 Uhr 
Freitag, 29.12.2023: 08.30 – 11.00 Uhr 
Samstag, 30.12.2023: 09.00 – 10.00 Uhr 
Dienstag, 02.01.2024: 08.30 – 11.00 Uhr 
Mittwoch, 03.01.2024: 09.00 – 10.00 Uhr 
Donnerstag, 04.01.2024: 08.30 – 11.00 Uhr 
Freitag, 05.01.2024: 08.30 – 11.00 Uhr 
Samstag, 06.01.2024: geschlossen 
(Hl. Drei Könige) 
 

Wir bitten um Beachtung! 
 

Ab Montag, 08.01.2024 sind wir wieder zu den bekannten 
Öffnungszeiten erreichbar. 
 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 

 
 

Gemeindeblatt über 
Weihnachten und Neujahr  

 
Das letzte Gemeindeblatt für das Jahr 2023  

erscheint am  

Donnerstag, 21. Dezember 2023. 
 

Der Anzeigenschluss für das letzte Blättle ist am Don-
nerstag, 14. Dezember um 12.00 Uhr! 
 

Später eingegangene Beiträge und Anzeigen können lei-
der nicht mehr berücksichtigt werden!  
 

Das erste Gemeindeblatt im Jahr 2024 erscheint am  
Donnerstag, 11. Januar 2024. 

 

Der Annahmeschluss hierfür ist am Montag, 08.01.2024, 
12.00 Uhr.  
 

Wir bitten um Beachtung! 
 

 
 
 

Gemeinderatssitzung 
 

 

Bericht Gemeinderatssitzung 
Der Bericht der Gemeinderatssitzung vom 12.12.2023 er-
scheint im nächsten Gemeindeblatt. 
 
 
 

Gemeinderatssitzung & Waldbegang 
 

 

Einladung zur Gemeinderatsitzung  
am Samstag, 16.12.2023 
Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am Sams-
tag, 16. Dezember 2023 um 09.30 Uhr im Haus der Vereine 
in Thalheim statt. 
Die Tagesordnung sehen Sie unten, die dazugehörigen 
Dokumente finden Sie im RIS unter https://leibertingen.ris-
portal.de.  
Zur Sitzung lade ich herzlich ein.  
Freundliche Grüße 
gez. Stephan Frickinger, Bürgermeister 
 

Tagesordnung: 
 

1. Waldbegang 2023 
2. Einwohnerfragestunde 
3. Gemeindewald 

- Hiebs-, Kultur- und Haushaltsplan (Betriebsplan) für 
das FWJ 2024 

4. Liegenschaften und Wärmeversorgung in der Ge-
meinde  
- Feuerwehrgerätehaus Süd  
- Ersatzbau Bürgerhaus St. Wendelin 
- Mikronetz Thalheim/Altheim  

5. Bekanntgaben der in nichtöffentlicher Sitzung ge-
fassten Beschlüsse  

6. Informationen aus der Verwaltung, Informationen 
aus dem Gemeinderat  

7. Öffentliche Anfragen aus dem Gemeinderat 
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Öffentliche Bekanntmachung  
 

 
Wasserversorgungssatzung 
 

 

Gemeinde Leibertingen 
Landkreis Sigmaringen 

 

S A T Z U N G 
 

zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die 
öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versor-
gung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversor-
gungssatzung- WVS) 
 

vom 12. Dezember 2023 
 

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg (GemO.) sowie der §§ 2 und 13 des Kommunal-
abgabengesetzes (KAG) hat der Gemeinderat der Ge-
meinde Leibertingen am 12.12.2023 folgende 
 

S a t z u n g 
 
beschlossen: 
 

§ 1 Verbrauchsgebühranpassung 
 
§ 43 der Satzung über den Anschluss an die Öffentliche 
Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grund-
stücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung-WVS) 
vom 16.06.2020, zuletzt geändert durch Satzung vom 
12.12.2022, erhält folgende neue Fassung: 
 

§ 43 Verbrauchsgebühren 
(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen 

Wassermenge (§ 44) berechnet.  
Die Verbrauchsgebühr beträgt ab 01.01.2024 pro Ku-
bikmeter 2,62 EUR. 

 
(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger bewegli-

cher Wasserzähler verwendet, beträgt die Verbrauchs-
gebühr ab 01.01.2024 pro Kubikmeter 2,62 EUR. 

 
(3) Wird die verbrauchte Wassermenge durch einen Münz-

wasserzähler festgestellt, beträgt die Gebühr (einschl. 
Grundgebühr gem. § 42 und Umsatzsteuer gem. § 53) 
pro Kubikmeter 5,40 EUR. 

 
§ 2 Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft. 
 
 
Hinweis: 
Gemäß § 4 GemO wird auf Folgendes hingewiesen: 
 
Die Norm wird hierdurch bekannt gemacht. Eine Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder 
aufgrund der GemO beim Erlass dieser Satzung kann nur 
innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung be-
gründen soll, schriftlich oder elektronisch gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser 

Frist gilt die Satzung als von Anfang an gültig zustande ge-
kommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- 
und Formvorschriften auch nach Ablauf der Jahresfrist von 
jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürger-
meister dem Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf 
der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungs-
beschluss beanstandet hat oder ein anderer die Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jah-
resfrist geltend gemacht hat. 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 

Ausgefertigt: 
Leibertingen, 12. Dezember 2023 
 

Stephan Frickinger, Bürgermeister 
 
 

Abwassersatzung 
 

 

Gemeinde Leibertingen 
Landkreis Sigmaringen 

 

S A T Z U N G 
 

zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwas-
serbeseitigung (Abwassersatzung- AbwS) 
 

vom 12. Dezember 2023 
 
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg (GemO) sowie der §§ 2 und 13 des Kommunalab-
gabengesetzes (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Leibertingen am 12.12.2023 folgende 

S a t z u n g 

beschlossen: 
 

§ 1 Gebührenanpassung 
§ 40 der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung- AbwS) vom 16.06.2020, zuletzt geän-
dert am 12.12.2022, erhält folgende neue Fassung: 

§ 40 Höhe der Einleitungsgebühr, Grundgebühr 

 
(1) Die Einleitungsgebühr für Schmutzwasser (§ 38) und 

sonstige Einleitungen (§ 8 Abs. 3) beträgt je m³ Ab-
wasser oder Wasser 

                a) Klärgebühr je m³ 2,60 Euro. 

                b) Kanalgebühr je m³ 1,14 Euro. 

(2) Die Einleitungsgebühr für Niederschlagswasser (§ 38 
a) beträgt je m² abflussrelevante Fläche und Jahr 

                a) Klärgebühr je m² 0,18 Euro. 

                b) Kanalgebühr je m² 0,24 Euro. 
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(3) Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Wasserzäh-
lergröße erhoben. Sie beträgt bei Wasserzählern mit 
einer Nenngröße von: 

Maximaler 
Durchfluss 

Qmax (Q4) 
in m³/h 

Nenndurch-
fluss Qn 

(Q3) in m³/h 

Grund-
gebühr 
Kanal 

EURO / 
Monat 

Grundge-
bühr Klärbe-
reich 

EURO / Mo-
nat 

3 und 5 
(3,125 und 5) 

1,5 und 2,5 
(2,5 und 4) 

0,75 0,75 

7 und 10 
(7,875 und 
12,5) 

3,5 und 5  
(6,3 und 10) 

0,92 0,93 

20 (20) 10 (16) 1,87 1,88 

30 (31,25) 15 (25) 2,80 2,80 

 

(4) Bei der Berechnung der Grundgebühr wird der Monat, 
in dem der Wasserzähler erstmals eingebaut oder 
endgültig ausgebaut wird, als voller Monat mitgerech-
net. 

(5) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung 
in den Fällen des § 38 a während des Veranlagungs-
zeitraumes, wird für jeden Kalendermonat, in dem die 
Gebührenpflicht besteht, ein Zwölftel der Jahresge-
bühr angesetzt.“ 

 

§ 2 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft. 
 
Hinweis: 
Gemäß § 4 GemO wird auf Folgendes hingewiesen: 
 

Die Norm wird hierdurch bekannt gemacht. Eine Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder 
aufgrund der GemO beim Erlass dieser Satzung kann nur 
innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung be-
gründen soll, schriftlich oder elektronisch gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser 
Frist gilt die Satzung als von Anfang an gültig zustande ge-
kommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- 
und Formvorschriften auch nach Ablauf der Jahresfrist von 
jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürger-
meister dem Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf 
der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungs-
beschluss beanstandet hat oder ein anderer die Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jah-
resfrist geltend gemacht hat. 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 

Ausgefertigt: 
Leibertingen, 12. Dezember 2023 
 

Stephan Frickinger, Bürgermeister 

 
 

 
 
 

Sammlung zugunsten der Kriegsgräberfür-
sorge 
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. ist 
eine der ältesten Bürgerinitiativen im Land. Seit 100 Jahren 
leistet der Verein einen wichtigen Beitrag für die Versöh-
nung und für den Frieden in Europa. Der Volksbund arbei-
tet in 46 Ländern, baut und betreut die Ruhestätten von 
über 2,7 Mio. deutschen Kriegstoten auf 832 Kriegsgräber-
stätten und ist der einzige Kriegsgräberdienst mit einer ei-
genen Jugendarbeit. Ohne die Spenden aus der jährlichen 
Haus- und Straßensammlung könnte diese wertvolle Frie-
densarbeit nicht fortgesetzt werden.  
Auch dieses Jahr waren wieder Personen aus den ver-
schiedensten Vereinen in den Dörfern unterwegs und er-
reichten einmalige Sammelergebnisse. Allen Sammler/in-
nen ein dickes Lob und ein herzliches Dankeschön für die 
große Unterstützung des gemeinnützigen Vereins. 
In der nachfolgenden Übersicht können Sie die Ergebnisse 
der in unserer Gemeinde im November 2023 durchgeführ-
ten Sammlung entnehmen: 
 

Altheim  (Freiw. Feuerwehr, Abt. Altheim) 442,00 € 
Kreenheinstetten (Tennisclub)   767,00 € 
Leibertingen (Schützenverein Leibertingen)  826,50 € 
Thalheim (Köhlerzunft Thalheim)        773,10 € 
Insgesamt:              2.808,60 € 
 

Wir danken allen Spendern sehr herzlich! 
 
 
 
 

Ablagerungen am Erdbeerenbühl verboten 
 

 

Aus aktuellem und wiederholtem Anlass weisen wir aus-
drücklich darauf hin, dass der Hackmaterialsammelplatz 
beim Erdbeerenbühl keine Ablagerungsstelle für Kompost, 
Hausmüll oder Aschen darstellt. Die Ablagerung dieser Ma-
terialien stellt eine illegale Müllentsorgung und somit eine 
Ordnungswidrigkeit dar.  
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S t e l l e n a nz e i ge  
 

Die Gemeinde Leibertingen sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt  
 

Reinigungskräfte (m/w/d) 
 

Der Beschäftigungsumfang, die Vergütung und die Ein-
satzorte legen wir individuell fest. 
 

Bei Interesse und Fragen wenden Sie sich bitte an  
Frau Tanja Kefalas, Tel. 07466/9282-22,  
E-Mail: tanja.kefalas@leibertingen.de. 
 
 

 
 

S t e l l e n a us sc hr e i b u ng  
 

Du bist Erzieher/in, Kinderpfleger/in oder eine ander-
weitig pädagogische Fachkraft mit Praxiserfahrung? 

Dann bewerbe dich jetzt und  
bereichere unser Team! 

 

Die Gemeinde Leibertingen ist Träger von drei Kinderhäu-
sern.  
 

Das erwartet dich bei uns: 
 Tolle Kinder, die dir jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht 

zaubern! 
 Ein motiviertes und kreatives Team, das großen Wert 

auf eine harmonische Zusammenarbeit legt! 
 Eine Gemeinde mit hohem Freizeitwert 
 Job-Rad 
 Betriebliche Altersvorsorge 
 Tariflohn 
 Weiterbildungsmöglichkeiten 
 

Voraussetzungen:  
 Freude an der Arbeit sowie einen liebevollen und wert-

schätzenden Umgang mit Kindern 
 Teamgeist und Motivation um gemeinsame Ziele zu er-

reichen 
 bereits Erfahrung oder großes Interesse an der Maria 

Montessori Pädagogik  
 selbstständiges, verantwortungsbewusstes und plan-

volles Arbeiten 
 Flexibilität und Zuverlässigkeit  
 

Bei Interesse freuen wir uns über eine aussagekräftige Be-
werbung an Gemeinde Leibertingen, Rathausstraße 4, 
88637 Leibertingen oder gerne per Mail an die Stabstelle 
Kinderhäuser, Tanja Kefalas unter: tanja.kefalas@leibert-
ingen.de.  
 

Weitere Informationen über unsere Kinderhäuser findest 
Du auf der Homepage oder telefonisch: 
Kinderhaus Sonnenschein  Tel.: 07570 / 494 
Kreenheinstetten  
Kinderhaus St. Josef   Tel.: 07466 / 928270 
Leibertingen   
Kinderhaus Wunderfitz   Tel.: 07575 / 1870 
Thalheim 

Gesetz zur Digitalisierung baurechtlicher  
Verfahren 
 

 

Das Gesetz zur Digitalisierung baurechtlicher Verfahren ist 
nach seiner Veröffentlichung im Gesetzblatt für Baden-
Württemberg am 24.11.2023 mit Datum vom 25.11.2023 in 
Kraft getreten. 
Die wesentlichen Änderungen durch das „Gesetz zur Digi-
talisierung baurechtlicher Verfahren“ betreffen: 

 

Änderung Erläuterung 
Antragseinrei-
chung 

Anträge und Bauvorlagen sind  
- ab sofort direkt bei den unteren Bau-

rechtsbehörden und 
- ab dem Jahr 2025 rein elektronisch 

einzureichen.  
Aufweichung 
Schriftformer-
fordernis 

Alternativ zur Schriftform wird der Er-
lass der baurechtlichen Entscheidung 
in elektronischer Textform ermöglicht. 

Aufweichung 
Zustellungser-
fordernis 

Alternativ zur Zustellung wird die  Be-
kanntgabe nach dem OZG für elektro-
nische Verwaltungsakte ermöglicht. 

Nutzungsver-
pflichtung Onli-
nedienst 

Die Baurechtsbehörde kann verlan-
gen, dass die elektronische Antrags-
einreichung über einen von ihr vorge-
sehenen Onlinedienst erfolgt. 

Beschränkung 
der Nachbar-
benachrichti-
gung 

Eine Benachrichtigung erfolgt nur noch 
bei Angrenzern und hier nur noch in 
Fällen von Abweichungen, Ausnah-
men oder Befreiungen von nachbar-
schützenden Vorschriften (sog. AAB-
Fälle). AAB sind nunmehr antrags-
pflichtig. 

Erweiterte Be-
kanntgabe an 
Nachbarn 

Bescheide sind auch Angrenzern oder 
sonstigen Nachbarn zuzustellen bzw. 
bekanntzugeben, sofern diese in ihren 
öffentlich-rechtlich geschützten nach-
barlichen Belangen berührt sein kön-
nen. 

 

Wir bitten um Beachtung, dass das Kenntnisgabeverfahren 
ab sofort bei der unteren Baurechtsbehörde des Landrats-
amtes Sigmaringen zur Kenntnis zu geben und Bauanträge 
wie Bauvorlagen dort einzureichen sind. 
Ebenso erfolgt die Nachbarbeteiligung künftig nur noch im 
Falle von beantragten Ausnahmen, Befreiungen und Ab-
weichungen und auch nur für die Fälle, dass nachbarschüt-
zende Vorschriften tangiert sind. 
 
 
 
 

 

  Abendmarkt der Gemeinde 

  am 21.12.2023 

  in Leibertingen 
 

  Von 18.00 – 21.00 Uhr 
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Ortsverwaltung Kreenheinstetten 
 

 

Einladung zur öffentlichen Ortschaftsratsit-
zung 
Am Dienstag, den 19.12.2023 findet um 19:30 Uhr im Sit-
zungszimmer der Ortsverwaltung, Schulstraße 3, die 
nächste öffentliche Ortschaftsratsitzung statt. 
 
Folgende Tagesordnung wird behandelt: 
Top 27: Einwohnerfragestunde 
Top 28: Genehmigung des Protokolls vom 07.11.2023 
Top 29: Bauanträge 
Top 30: Straßenbeleuchtung, Modell für hist. Beleuch-

tungskörper 
Top 31: Aktueller Sachstand zum Teilregionalplan-Energie 

des RVBO 
Top 32: Änderung der Friedhofsatzung, Änderungsvor-

schläge  
Top 33: Informationen aus dem Gemeinderat und der Ver-

waltung 
Top 34: Bekanntgaben, Verschiedenes, Anfragen vom 

Ortschaftsrat 
 
gez. Guido Amann, Ortsvorsteher 
 
 
 

Ortsverwaltung Thalheim 
 

 

Dienststunden des Ortsvorstehers 
 

Am 19.12.2023 fällt die wöchentliche Sprechstunde aus.  
Ich bitte um Beachtung.  
 

gez. Armin Beck, Ortsvorsteher  
 
 

Backhaus Thalheim      
 

 

Aufgrund der anstehenden Weihnachtsfeiertage ist am 
Montag 18. Dezember 2023 der letzte Backtag im Jahr 
2023. Der nächste Backtag ist dann am 08. Januar 2024.  
 
Auch im Namen unserer Backfrau Rosi Schmid bedanken 
wir uns für die Treue im Jahr 2023. Wir wünschen schönen 
Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins Jahr 
2024. 
 
gez. Armin Beck, OV 
 
 
 

Freiwillige Feuerwehr Leibertingen 
 

 

Abt. Altheim 
Probe: 
Am kommenden Montag, 18.12.2023 findet die nächste 
Feuerwehrübung statt. Treffpunkt ist um 19:45 Uhr am 
Feuerwehrgerätehaus in Altheim. 
gez. Abt. Kommandant Matthias Moosmann 
altheim.feuerwehr@leibertingen.de 

 

Jahresabschlussfeier der Abteilung Altheim, 

15.12. um 19 Uhr im Reuterstüble.  
Die Abteilung Altheim lädt alle Feuerwehrangehörigen der 
Abteilung (natürlich auch Angehörige der Altersabteilung) 
zu unserer Jahresabschlussfeier ein. Gerne könnt ihr eure 
Partner /-in mitbringen. Treffpunkt für die Wanderung ab 
Altheim ist 17:45 Uhr am Gerätehaus in Altheim.  
Für diejenigen, die nicht mitlaufen möchten, ist der Treff-
punkt um 19 Uhr am Reuterstüble. 
Ich wünsche euch / uns einen schönen Abend und gemüt-
liche Stunden. 
gez. Abt. Kommandant Matthias Moosmann 
 

Abt. Thalheim 
Jahreshauptversammlung 
 

Am Freitag, 05.01.2024 findet um 19.30 Uhr im Gasthaus 
Reuterstüble die Jahreshauptversammlung der Abt. Thal-
heim statt. 
 

Tagesordnung:  
1. Begrüßung 
2. Jahresbericht 
3. Kassenbericht 
4. Kassenprüfungsbericht / Entlastung 
5. Bericht des Kommandanten 
6. Ehrungen 
7. Grußworte 
8. Wünsche und Anträge 
 
Anträge müssen spätestens bis Sonntag, 31.12.2023 
schriftlich an den Abteilungskommandanten eingereicht 
werden. 
Für die aktiven Wehrmänner ist die Teilnahme in Uniform 
Pflicht. Um pünktliches und vollzähliges Erscheinen wird 
gebeten. 
 
Mit kameradschaftlichem Gruß   
 

Thorsten Liehner  
 
 

Jubilare in der Gemeinde 
 

 

Wir gratulieren 
 

Horst Rothe, Schloßweg 14, TH 
zum 85. Geburtstag am 17.12. 
 

 
 
 

Müllabfuhrtermine 
 

 
 
 

Papiertonne: 
Montag, 18. Dezember 
 

Gelber Sack: 
Donnerstag, 21. Dezember 
 

 
Recyclinghof Leibertingen geöffnet 
November - April 
Freitag 13.30 – 17 Uhr, Samstag 9 – 12 Uhr 
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Regionalverband beschließt Offenlage für 
den Teilregionalplan Energie 
Die Verbandsversammlung des Regionalverbands hat 
am 8. Dezember 2023 die Offenlage für den Entwurf des 
Teilregionalplans Energie beschlossen. Der Entwurf 
sieht 43 Vorranggebiete für die Windenergie mit insge-
samt 8.600 ha (2,5 Prozent der Region) und 151 Vorbe-
haltsgebiete Photovoltaik mit insgesamt ca. 2.600 ha 
(0,7 Prozent der Region) vor. Gesetzlich erforderlich 
sind 1,8 Prozent für die Windenergie und 0,2 Prozent 
für Photovoltaik. 
 

Nach Berücksichtigung von Ausschluss- und sehr erhebli-
chen Konfliktkriterien resultierten zunächst 11 Prozent der 
Region als Suchräume für die Windenergie und 37 Prozent 
für Freiflächenphotovoltaik. Diese Flächen wurden im wei-
teren Planungsprozess im Hinblick auf ihre konkrete Eig-
nung detailliert analysiert. Basis der Bewertung waren die 
aktualisierten Kriterienkataloge mit Eignungs- und Konflikt-
kriterien. 
 

Relevante Restriktionen mit Auswirkungen auf die Auswahl 
der Vorranggebiete Windenergie kamen im Laufe des 
Sommers insbesondere von Seiten der Landesverteidi-
gung, des zivilen Luftverkehrs sowie des Natur- und Arten-
schutzes. Zudem wurde Rücksicht auf eine örtliche Über-
lastung genommen. Ziel des vorgestellten Entwurfs war es 
auch, eine „dezentrale Konzentration“ zu erreichen, d.h. 
möglichst große Vorranggebiete für die Windenergie aus-
zuweisen und gleichzeitig eine ausgewogene Verteilung in 
der Region zu gewährleisten. Wegen der unterschiedlichen 
Windverhältnisse und Siedlungsdichte (Abstandsregeln) 
konnte eine Gleichverteilung nicht erreicht werden: 
59,8 Prozent der vorgestellten Vorranggebiete Windener-
gie befinden sich im Landkreis Sigmaringen, 36,7 Prozent 
im Landkreis Ravensburg und 3,5 Prozent im Bodensee-
kreis. Etwa 80 Prozent der Windflächen liegen im Wald, 
20 Prozent im Offenland. Die Vorbehaltsgebiete Photovol-
taik liegen zu 49 Prozent im Landkreis Sigmaringen, zu 
32 Prozent im Landkreis Ravensburg und zu 18 Prozent im 
Bodenseekreis. 
 

Bis zum 30. September 2025 ist laut Landesplanungsge-
setz ein Satzungsbeschluss der Verbandsversammlung für 
die konkrete Flächenkulisse und den Teilregionalplan 
Energie erforderlich, der bis Ende des Jahres 2025 nach 
den Plänen der Landesregierung genehmigt werden soll. 
Um einen ausreichenden Puffer hinsichtlich möglicher Flä-
chenstreichungen im Anhörungsverfahren zu haben, hat 
die Verbandsversammlung beschlossen, mit dem Flächen-
wert von 2,5 Prozent für die Windenergie in die Anhörung 
zu gehen. Zum Satzungsbeschluss wird ein Wert von 1,8-
2,0 Prozent angestrebt. Bei der Photovoltaik liegt der mo-
mentane Flächenwert bei 0,7 Prozent und es wird am Ende 
ein Wert von 0,5 - 0,6 Prozent angestrebt. 
 

Ab Ende Januar und bis Ende März 2024 haben Träger öf-
fentlicher Belange und Privatpersonen im Rahmen der ge-
setzlichen Beteiligung Gelegenheit, Stellungnahmen abzu-
geben. Im Januar finden Informationsveranstaltungen in 
den drei Landkreisen statt (10. Januar: Landkreis Sigma-
ringen, Bad Saulgau, 17. Januar: Landkreis Ravensburg, 
Weingarten, 24. Januar: Bodenseekreis, Heiligenberg).  
 

Informationen zu den einzelnen Flächen mit Übersichtskar-
ten und zu den geplanten Veranstaltungen mit Anmelde-
möglichkeit finden sich unter www.rvbo-energie.de. 
 
 
Veranstaltungshinweis 
Erneuerbare Energien im Landkreis Sigmarin-
gen: Dialogveranstaltung des Regionalver-
bands am 10. Januar 2024 in Bad Saulgau 
Die Auswirkungen der Energiewende werden in der Re-
gion Bodensee-Oberschwaben und im Landkreis Sig-
maringen sichtbar. Die Landesregierung hat beschlos-
sen, dass zwei Prozent der Regionsfläche für den Aus-
bau von Windenergie und Freiflächenphotovoltaik be-
reitgestellt werden müssen. Für die Suche nach geeig-
neten Flächen ist der Regionalverband Bodensee-
Oberschwaben (RVBO) verantwortlich. 
 

Aus diesem Anlass veranstaltet der RVBO am Mittwoch, 
10. Januar 2024, von 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr im Stadtfo-
rum Bad Saulgau eine Dialogveranstaltung mit dem Titel 
„Räume suchen - Gebiete finden“. Im Zentrum der Veran-
staltung stehen 17 Vorranggebiete für die Windenergie und 
57 Vorbehaltsgebiete für Freiflächensolaranlagen, die sich 
ganz oder teilweise auf der Gemarkung des Landkreises 
Sigmaringen befinden und Teil des Offenlageentwurfs zum 
Teilregionalplan Energie sind. Zu diesen Flächen können 
Bürgerinnen und Bürger ab Ende Januar 2024 innerhalb 
einer zweimonatigen Anhörungsfrist Stellungnahmen ab-
geben. 
 

Wolfgang Heine, Direktor des RVBO, und seine Stellvertre-
terin Nadine Kießling erläutern die Vorgehensweise und die 
Auswahlkriterien bei der Flächensuche. Im Anschluss an 
die Vorträge stehen Expertinnen und Experten des RVBO, 
des Landratsamts sowie der Stabsstelle Energiewende, 
Windenergie und Klimaschutz des Regierungspräsidiums 
Tübingen an Informationsständen für Hintergründe und 
Fragen zur Verfügung. Der Abend soll dem gemeinsamen 
Austausch dienen. Die Veranstaltung richtet sich an alle in-
teressierten Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Sig-
maringen, die sich für die Umsetzung der Energiewende in 
ihrem Landkreis interessieren.  
 

Weitere Informationen und Anmeldungen unter www.rvbo-
energie.de Eine Anmeldung ist aus Platzgründen erforderlich. 
 

 
Hinweis der Gemeinde 
 

Es handelt sich bei uns nur noch um Flächen im Gemein-
degebiet bei Thalheim. Die Flächen entlang des Do-
nautraufs konnten bereits vorab abgewehrt werden. 
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Schulnachrichten / Kinderhäuser 
 

 
 

Wildensteinschule Leibertingen 
 

 

Adventsgottesdienst der Wil-
densteinschule Leibertingen 
Am letzten Schultag vor den Weih-
nachtsferien findet am Freitag, den 22. 
Dezember 2023, in der Kirche in Leiber-
tingen, ein Adventsgottesdienst zum 
Jahresabschluss 2023 statt. 
Beginn ist um 10:35 Uhr. 
Zu diesem Adventsgottesdienst wollen 

wir in diesem Jahr alle, die sich mit der Schule verbunden 
fühlen, recht herzlich einladen. 
Viele Vorweihnachtsgrüße von den Kindern, dem Kolle-
gium und dem Betreuungsteam der Wildensteinschule Lei-
bertingen.  
 
 
 

Kinderhaus Sonnenschein Kreenheinstetten 
 

St. Martin 
St. Martinstag feiern, ist doch klar, das tun wir auch in die-
sem Jahr. Am Freitag, 10.11.2023 war es so weit, die Kin-
der vom Kinderhaus Sonnenschein waren bereit! Auf dem 
Dorfplatz trafen Kinder, Geschwister, Eltern und Dorfbe-
wohner ein, um bei dem schönen Programm dabei zu sein. 
Käfer, Ameisen und Mäuse tanzten mit einer Lichterkette 
umher, hoch und runter, ringsherum, das freute doch ein 
jeder sehr. Glänzende Kinderaugen strahlten uns an, dann 
kam schon das Martinsspiel dran. Die Füchse und Bären 
erzählten von St. Martins Leben und konnten im kleinen 
Theaterspiel ihr Bestes geben. Mit viel Applaus von Klein 
und Groß, ging das Laternenlaufen los. Durch die Straßen 
auf und nieder, klangen mit den vier Musikanten, unsere 
Laternenlieder. (DANKE) 
An der Linde erwartete uns dann, das Pferd, St. Martin und 
der arme Mann. DANKE euch für das Rollenspiel, das uns 
wirklich gut gefiel. Zum Abschluss Gemütlichkeit anstand, 
dem Elternbeirat und den Helfern VIELEN DANK! Mit 
Punsch und Wurst ums Martinsfeuer stehen und rings-
herum glückliche Familien sehen. Licht, Freude und Zeit zu 
teilen ist wunderbar, wir freuen uns schon auf nächstes 
Jahr!  
 

 
 
Bischof Nikolaus 
Ein Bischof aus Myra ist wohlbekannt, er kommt im Dezem-
ber in unser Land. Am 4.12.23 war es bei uns so weit, 
Knecht Ruprecht und der Bischof Nikolaus standen bereit. 
Im Kerzenschein im Garten hat unser Fest angefangen, mit 
Liedern und Glöckchen wurde der Nikolaus empfangen. 
Goldenes Buch, Mitra auf dem Kopf und Bischofstab in der 
Hand las der Nikolaus vor, so allerhand. Die Kinder, Eltern 
und Erzieherinnen hörten genau hin, denn im Buch stand 
nicht nur Tadel, sondern auch viel Schönes drin! Nach dem 
Programm öffnete Knecht Ruprecht seinen Sack, es gab 
gefüllte Socken, gut gepackt. Nach dem Programm konnte 
man noch schön zusammen sein, bei gegrillter Wurst, 
Punsch und heißem Glühwein. Der Abend fühlte sich ma-
gisch an, die Helfer packten fleißig mit an. 
DANKE an den Elternbeirat, den Knecht Ruprecht und den 
Nikolaus, hoffentlich kommt ihr nächstes Jahr wieder zu 
den Kindern vom Sonnenschein Kinderhaus!  
 

 
 

Vereinsnachrichten 
 
 

SC Buchheim/ 
Altheim/Thalheim  
 

 

 
SC B.A.T. – Jugend 
 

Vorschau 
Sonntag, 17.12.2023 
Gottmadingen, 13:30 Uhr 
D-Junioren Hallen-Bezirksturnier 
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KLJB Kreenheinstetten     
 

 

 
 
 
 

KLJB Kreenheintetten 
lädt ein zum Theater 

 
Spanien Ole! 

Unser Theater findet am 25.12.2023 
und am 05.01.2024 statt. 

 

Wo? Bürgersaal Kreenheintstetten 
Wann? Beginn: 19:30 Uhr Einlass 18:00 Uhr 
Preis: Vorverkauf: 7,00€ Abendkasse: 9,00€ 

 

Kartenvorverkauf: 
Sa, 09.12.2023 von 9-12 Uhr 
Sa, 16.12.2023 von 9-12 Uhr 
Sa, 23.12.2023 von 11-12 Uhr 
Wo? „Alte Schule“, Schulstr. 3, 

88637 Kreenheinstetten 
 

Kindervorstellung: 
25. Dezember 2023 
Beginn: 13:30 Uhr 
Einlass: 13:15 Uhr 

 
 

 
 

Schützenverein  
Altheim-Thalheim e.V.   
 

 

Baschen fällt aus 
Aufgrund der geringen Nachfrage der letzten Jahre, führt 
der Schützenverein dieses Jahr kein Silvester Baschen 
aus. 

 

Schützenverein Leibertingen      
 

 

Trainingszeiten: 
Jeden Dienstag ab 18.00 Uhr Blasrohrschießen.  
Donnerstag ab 19.00 Uhr alle Kugel Disziplinen. 
Sonntag ab 10.00 Uhr alle Kugel Disziplinen. 
 
Wer mal eine Disziplin ausprobieren möchte, kommt ein-
fach vorbei. Sprecht uns einfach an. 

 
Stammtisch im Schützenhaus für Jedermann 
Donnerstags ab 19.30 Uhr 
Sonntags 10.00 – 12.00 Uhr  
 
Auf euer Kommen freut sich der Schützenverein. 

Burghof Leibertingen         
 

 

Einladung 
 

Am 16.12.2023, ab 17:00 Uhr laden wir Alle recht  
herzlich zu unserer Burghof Weihnacht ein. Für das  
leibliche Wohl wird wieder ausreichend gesorgt sein. 
Die Veranstaltung findet draußen statt, also zieht  
Euch warm an. 
Über Euer zahlreiches Kommen freuen wir uns sehr! 
Wir freuen uns und grüßen Euch freundlich 
Euer Team Burghof 
 

OG Leibertingen         
 

 

Einladung zur Jahresabschluss Wanderung 
am Donnerstag, 28.12.2023. 
Treffpunkt ist um 13.00 Uhr in Leibertingen am Schüt-
zenhaus. Von dort wollen wir das Wanderjahr 2023 mit ei-
ner kleinen Wanderung beenden. Anschließend lassen wir 
den Tag bei Kaffee und Kuchen gemütlich ausklingen. Es 
sind alle besonders unsere älteren Mitglieder oder auch 
Nichtmitwanderer ab 15.00 Uhr herzlich eingeladen. Infos 
hierzu bei Sauter Dieter Tel.07466/1411 oder auf unserer 
Homepage unter http://leibertingen.albverein.eu 
Gäste sind wie immer herzlich willkommen 
 
 

Yoga Thalheim   
 

 

Kinderyoga 6-10 Jahre 
Wann:  5x montags 16:30 -17:30 Uhr  

ab 08.01. - 05.02.2024 - 45€ 
Wo:  Haus der Vereine Thalheim  
 

Yoga für Kinder stärkt das Selbstbewusstsein, verbessert 
die Konzentrationsfähigkeit und gibt Vertrauen in den eige-
nen Körper. 
Im Kinderyoga geht es darum, den Kindern den Unter-
schied von Anspannung und Entspannung beizubringen, 
die Gegensätze von Bewegung und Ruhe bewusst zu ma-
chen und soziales Verhalten zu kultivieren. Die Kinder soll-
ten bequeme Kleidung, eine Gymnastikmatte, eine Decke 
und evtl. ein Kissen mitbringen. 
Ich freue mich auf euch!  
 

Anmeldung und weitere Infos: 
Murielle Allgaier, Erzieherin und Yogalehrerin 
 

E-Mail: murielle.c@gmx.de; Tel.: 015259029625 / 07777-
2659828 
 

Yoga für 10-14 jährige 
Wann:  5x montags 17:40 -18:40 Uhr  

ab 08.01. - 05.02.2024 - 45€ 
Wo: Haus der Vereine Thalheim 
 

Yoga stärkt dein Selbstbewusstsein, macht dich bewegli-
cher/ flexibler und fördert deine Konzentrationsfähigkeit. Al-
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les in allem ein perfekter Ausgleich zum stressigen Schul-
alltag. Du benötigst bequeme Kleidung, eine Gymnastik-
matte, eine Decke und evtl. ein Kissen. 
 

Anmeldung und weitere Infos:  
Murielle Allgaier - murielle.c@gmx.de; 015259029625 / 
07777-2659828 
 

Yogakurs für Erwachsene - sanfte Stunde  
(für Anfänger geeignet) 
Wann:  5x dienstags 16.00-17.30 Uhr  

ab 09.01.- 06.02.2024 - 55€ 
Wo: Haus der Vereine Thalheim 
 

Egal, ob du bisher nur von Yoga gehört hast oder eine 
sanfte und entspannende Yogapraxis genießt - Du bist 
herzlich Willkommen. Finde während der Yogastunde zur 
Ruhe und komme ganz bei Dir an. Spüre die entspannende 
Wirkung von Yoga. Im Mittelpunkt dieses Kurses steht die 
Entspannung, erlernen der Yogastellungen und Atemübun-
gen. Du benötigst: bequeme Kleidung, eine Decke und falls 
vorhanden, eine Gymnastikmatte und ein Yogakissen. 
 

Anmeldung und weitere Infos:  
Murielle Allgaier - murielle.c@gmx.de; 015259029625 / 
07777-2659828 
 

Yogakurs für Erwachsene - Mittelstufe 
Wann:  5x dienstags 17:45-19:15 Uhr  

ab 09.01.- 06.02.2024 - 55€ 
Wo:  Haus der Vereine Thalheim 
 

Dieser Kurs setzt Erfahrung mit Yoga voraus. 
Es werden verschiedene Variationen angeboten, sodass 
Du selbst entscheiden kannst, wie weit Du dich fordern 

möchtest. Nach fordernden Sequenzen folgen entspan-
nende Elemente, sodass das zur Ruhe kommen und das 
Wahrnehmen der eigenen Bedürfnisse im Mittelpunkt ste-
hen. Du benötigst: bequeme Kleidung, eine Decke und falls 
vorhanden, eine Gymnastikmatte und ein Yogakissen. 
 

Anmeldung und weitere Infos:  
Murielle Allgaier - murielle.c@gmx.de; 015259029625 / 
07777-2659828 
 
 

Gemeindeteam Thalheim   
 

 

Kirchennachrichten  
 

 

 

Freitag, 15.12.2023 
18:30 Uhr  Lengenfeld Eucharistiefeier zum Patro-

zinium St. Odilia, anschlie-
ßend Begegnung vor der 
Kapelle 

Samstag, 16.12.2023 
06:30 Uhr  Thalheim Rorate, anschließend  
  Frühstück im Pfarrhaus 
18:30 Uhr  Kreenheinst. Adventliches Abendlob 
 

Sonntag, 17.12.2023 
09:00 Uhr  Kreenheinst. Eucharistiefeier und  
  Kinderkirche 
09:00 Uhr  Leibertingen Eucharistiefeier 
10:30 Uhr  Thalheim Wortgottesfeier 
17:00 Uhr Thalheim Lichtraum, gestaltet vom 
  Kinderkirchenteam 
18:00 Uhr Altheim Lichtraum 
 

Dienstag, 19.12.2023 
13:30 Uhr  Kreenheinst. Rosenkranz 
18:30 Uhr  Thalheim Rosenkranz 
 

Donnerstag, 21.12.2023 
18:30 Uhr  Kreenheinst. Eucharistiefeier 

 

Weitere Gottesdienste und Informationen unserer Seelsor-
geeinheit finden Sie auf unserer Homepage www.kath-laiz-
leibertingen.de.  
 
 

 
 

Wochenspruch: Bereitet dem Herrn den Weg; denn 
siehe, der Herr kommt gewaltig. (Jesaja 40,3.10) 
 
Sonntag, 17. Dezember (3. Advent) 
  9.30 Uhr  Gottesdienst (Pfarrerin A. Kunkel) 
16.00 Uhr  Weihnachtslieder-Singen in der  

Heilandskirche mit dem Posaunenchor 
 

Montag, 18. Dezember 
15.00-17.00 Uhr Begegnungscafé im Paul-Gerhardt-Saal 
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Dienstag, 19. Dezember 
14.00 Uhr Frauentreff in ökum. Offenheit 
 

Mittwoch, 20. Dezember 
16.00-17.30 Uhr Konfirmandenunterricht 
18.30 Uhr  Gruppenstunde der „Igel“ 

 
Freitag, 22. Dezember 
18.30 Uhr  Friedenslicht-Gottesdienst 
19.30Uhr  Probe Posaunnechor in Pfullendorf 
 

 
Andere Behörden informieren 
 
 

Landratsamt  
Sigmaringen 
 
 

Geänderte Sprechzeiten für die Hebammen-
sprechstunde in Pfullendorf 
Für die Hebammensprechstunde in Pfullendorf gelten ab 
Januar 2024 neue Sprechzeiten. Künftig findet das Ange-
bot immer mittwochs von 9 bis 11.30 Uhr in den Räumen 
der ehemaligen Geburtenstation des Pfullendorfer Kran-
kenhauses, Zum Eichberg 2/1 in 88630 Pfullendorf, sowie 
unter der Telefonnummer 0151/28055573 statt. Die 
Sprechzeiten an den anderen Standorten bleiben unverän-
dert.  
In den Hebammensprechstunden besteht die Möglichkeit, 
sich bei den Expertinnen individuell über Fragen, Unsicher-
heiten und Probleme während der Schwangerschaft und im 
ersten Lebensjahr des Kindes zu informieren. In den 
Sprechstunden können diese Anliegen im vertraulichen, 
wenn gewünscht anonymen und unverbindlichen Rahmen 
mit einer Hebamme erörtert werden. 
Die Sprechstunden können unabhängig vom Wohnort auf-
gesucht werden. Die Beratung durch die Hebamme ist kos-
tenlos und kann ohne ärztliche Überweisung und vorherige 
Terminvereinbarung persönlich oder telefonisch wahrge-
nommen werden.  
 

Die Hebammensprechstunden im Landkreis Sigmarin-
gen im Überblick: 
 
Montag 
Hebammensprechstunde Bad Saulgau: 
von 9.30 bis 11.30 Uhr 
Telefon: 0171/5519173 
Adresse: Gänsbühl 1, 88348 Bad Saulgau 
(in der „Villa“ hinter der Klinik) 
 

Dienstag 
Hebammensprechstunde Sigmaringen: 
von 9 bis 12 Uhr 
Telefon: 0171/5517355 
Adresse: Leopoldstraße 4, 72488 Sigmaringen 
(Landratsamt Sigmaringen) 
 

Mittwoch 
Hebammensprechstunde Pfullendorf: 
von 09:00 bis 11:30 Uhr  
Telefon: 0151 28055573 
Adresse: Zum Eichberg 2/1, 88630 Pfullendorf  
(in den Räumen der ehem. Geburtsstation) 
 

Donnerstag 
telefonische Hebammensprechstunde Sigmaringen: 
von 9.30 bis 11.30 Uhr 
Telefon: 0174/3758348 
 

Freitag 
Hebammensprechstunde Bad Saulgau: 
von 9.30 bis 11.30 Uhr 
Telefon: 0171/5519173 
Adresse: Gänsbühl 1, 88348 Bad Saulgau 
(in der „Villa“ hinter der Klinik) 
 
 
 

 
 
 

Bekanntmachung der Tierseuchenkasse 
(TSK) Baden-Württemberg 

- Anstalt des öffentlichen Rechts - 
Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart 

 

Meldestichtag zur Veranlagung zum Tierseuchenkassen-
beitrag 2024 ist der 01.01.2024. 
 
Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2023 versandt. 
Sollten Sie bis zum 01.01.2024 keinen Meldebogen erhal-
ten haben, rufen Sie uns bitte an. Ihre Pflicht zur Meldung 
begründet sich auf § 31 des Gesetzes zur Ausführung des 
Tiergesundheitsgesetzes in Verbindung mit der Beitrags-
satzung. 
 

Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenos-
senschaften) sind zum 1. Februar 2024 meldepflichtig. 
Die uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Vieh-
verwertungsgenossenschaften erhalten Mitte Januar 2024 
einen Meldebogen. 
 

Melde- und beitragspflichtige Tiere sind: 
 Pferde  
 Schweine 
 Schafe 
 Hühner 
 Truthühner/Puten  
 

Meldepflichtige Tiere sind: 
Bienenvölker (sofern nicht über einen Landesverband ge-
meldet) 
 

Nicht zu melden sind: 
Rinder einschließlich Bisons, Wisenten und Wasser-
büffel. Die Daten werden aus der HIT-Datenbank (Her-
kunfts- und Informationssystem für Tiere) herangezogen. 
 

Nicht meldepflichtig sind u.a.:  Gefangengehaltene 
Wildtiere (z.B. Damwild, Wildschweine), Esel, Ziegen, 
Gänse und Enten 
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Wenn bis zu 25 Hühner und/oder Truthühner gehalten 
werden und keine anderen beitragspflichtigen Tiere (s.o.) 
vorhanden sind, entfällt derzeit die Melde- und Beitrags-
pflicht für die Hühner und/oder Truthühner. 
 

Es spielt keine Rolle, ob die Tiere in einem landwirtschaft-
lichen Betrieb oder in einer reinen Hobbyhaltung stehen – 
für die Meldung ist immer der gemeinsam gehaltene Ge-
samttierbestand je Standort zu melden. 
 

Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse 
muss die Tierhaltung beim zuständigen Veterinäramt ge-
meldet werden. 
 

Schweine, Schafe und/oder Ziegen sind, unabhängig 
von der Stichtagsmeldung an die Tierseuchenkasse 
BW, bis 15.01.2024 an HIT zu melden. Die Tierseuchen-
kasse BW bietet an, die Stichtagsmeldung an HIT zu 
übernehmen. Nähere Informationen finden Sie auch 
auf dem Informationsblatt als Anlage zum Meldebogen 
und auf unserer Homepage unter www.tsk-bw.de. 
 

Weitere Informationen zur Melde- und Beitragspflicht sowie 
zu Leistungen der Tierseuchenkasse BW sowie über die 
einzelnen Tiergesundheitsdienste finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.tsk-bw.de. 
 

Telefon: 0711 / 9673-666;  E-Mail: beitrag@tsk-bw.de; In-
ternet: www.tsk-bw.de 

 

Veranstaltungen in der Umgebung 
 

Konzert in Meßkirch 
 

 

Adventskonzert mit Saxophon-Quartett 
Die Katholische Kirchengemeinde Meßkirch-Sauldorf lädt 
am Sonntag, dem 17.12. um 17 Uhr, in die St.Martinskirche 
zu einem Adventskonzert mit modernem Touch ein. 
Das bekannte Saxophonquartett ‚Carlas Saxaffair‘ beglei-
tet musikalisch mit dem Programm „Klangzeit“ in die Zeit 
vor Weihnachten. 
Wolfgang Eisele, der Initiator und Arrangeur des Quartetts, 
hat bekannte Weihnachtslieder neu und modern verpackt. 
Jedes Lied begleitet eine besondere Geschichte, ein Ge-
dicht oder ein Impuls.  Den Zuhörern wird Zeit gegeben in 
die Advents- und Vorweihnachtszeit einzutauchen, Zeit 
zum Hören und zum inneren Verweilen und Ankommen. 
Einfach nur „Klangzeit“!  
Neben Wolfgang Eisele wirken Fritz Rebstein, Roland Brü-
ckl und Stefan Dudda mit Alt-, Tenor- und Baritonsaxofon 
mit. 
Die Kirchengemeinde veranstaltet dieses Konzert im Rah-
men ihres Kirchenjubiläums „250 Jahre Barockkirche 
St.Martin“. Der Eintritt ist frei um eine Spende wird gebeten.  
 

Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck    
 

 

Das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck 
braucht Ihre Hilfe! 
Aktuell liegt das Freilichtmuseum Neuhausen im Winter-
schlaf. Währenddessen wird schon fleißig die Saison 2024 
vorbereitet. Auch in nächsten Jahr können sich die Besu-
cherinnen und Besucher auf ein vielfältiges Programm vol-
ler Kurse, Führungen und Veranstaltungen freuen.  
Für den Aufbau eines noch geheimen Projektes benötigt 
das Museum jedoch Ihre Hilfe. Es werden alte Gefäße aus 
der Zeit ab dem Anfang des 20. Jahrhunderts benötigt, die 
man gut verschließen kann. Diese können aus den Berei-
chen Landwirtschaft, Hauswirtschaft und Handwerk stam-
men. Ideen wären z.B. Holzfässer, Kisten, Blechdosen o-
der Krüge. Wenn Sie also etwas dieser Art auf Ihrem Dach-
boden haben, das Sie eigentlich sowieso loswerden wollen, 
dann melden Sie sich gerne mit Fotos bei a.thuerauf@land-
kreis-tuttlingen.de und helfen Sie durch Ihre Spende dabei, 

ein spannendes Projekt auf die Beine zu stellen. Der ge-
naue Inhalt bleibt in der Saison 2024 noch geheim, die Er-
gebnisse können Sie dann aber in der Saison 2025 bewun-
dern. 

     
Auch Saisonkarten für die neue Saison sind bereits erhält-
lich. Diese eignen sich natürlich auch wunderbar als Weih-
nachtsgeschenk. Wenn Sie sich bis zum 18. Dezember un-
ter info@freilichtmuseum-neuhausen.de oder 
07461/9263200 melden, erhalten Sie die Karten noch vor 
Weihnachten. Alternativ können Sie sie an der Info des 
Bürgerbüros Tuttlingen erwerben. Die Saisonkarten lohnen 
sich bereits nach dem 3. Besuch. Und dafür gibt es genug 
Möglichkeiten. Sei es der Osterspaß für Familien am Os-
termontag, ein Dankeschön für alle Mütter am Muttertag, 
der internationale Fuhrmannstag, einen Tuchmarkt, das 
große Museumsfest „Kirbe“ mit seinem beliebten Jahr-
markt und viele andere Veranstaltungen, für jeden ist etwas 
dabei.  
 

Donaubergland         
 

 

Neue Internetseite online - Donaubergland.de 
mit erweiterten Infos 
Ausflugsziele, Gastronomie und Übernachtungsmöglich-
keiten, Museen sowie natürlich Wander- und Radtouren o-
der Loipentipps in der Region und anderes mehr findet man 
auf der Homepage der Donaubergland GmbH. Seit ein 
paar Tagen ist die touristische Internetseite der Region in 
neuem Gewand und mit neuer Technik online. Da sie nach 
fünf Jahren auch „in die Jahre gekommen“ ist und sich in 
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der Zwischenzeit technisch viel verändert hat, hat die Do-
naubergland GmbH in einem fast halbjährigen Prozess in 
Zusammenarbeit mit der Trossinger Matoma GmbH die 
alte Seite einem (neudeutsch) „Relaunch“ unterzogen, 
ganz neu konzipiert und viele der touristischen Daten neu 
aufbereitet. Weitere werden fortlaufend ergänzt. Wichtige 
Aspekte sind bei der Neugestaltung zum einen das Prinzip 
„Mobile first“, also die Ansichten, die speziell für die 
Smartphones und Tablets eingerichtet sind. Dies ist heute 
nicht nur allgemein das Gebot der Stunde, es reagiert auch 
darauf, dass auch auf die Donaubergland-Homepage die 
überwiegende Mehrheit der Nutzerinnen und Nutzer per 
Smartphone zugreift. Zum andern ist mit der neuen Home-
page auch die Barrierefreiheit deutlich verbessert worden. 
Ein ganz entscheidender Unterschied liegt jedoch darin, 
dass die wesentlichen touristischen Daten, wie die der 
gastronomischen Partnerbetriebe, die touristischen Ein-
richtungen und etwa touristisch relevante Veranstaltungen 
im Donaubergland, aus der landesweiten touristischen 
Datenbank „mein.Toubiz“ eingespielt und bei den Ange-
boten entsprechend automatisch verknüpft werden. Dies 
hat den Vorteil, dass diese Daten nur einmal gepflegt wer-
den müssen, aber zugleich automatisch von den überge-
ordneten Tourismusverbänden, wie der Schwäbischen Alb 
oder Baden-Württemberg-Tourismus sowie zahlreichen 
weiteren Institutionen ausgespielt werden können. Diese 
Datenbank wird auch für die örtlichen touristischen Ange-
bote der Kommunen immer wichtiger. Auf der neuen Inter-
netseite ist auch ein Bereich donaubergland.business 
angelegt, der in nächsten Zeit weiter ausgebaut wird mit 
Information zu Kooperationen mit den heimischen Partner-
firmen sowie mit Freizeittipps und Anregungen für Grup-
penangebote. Besonders spannend dürfte es sein, dass 
die neue Seite auch die Möglichkeit bietet, Schritt für 
Schrittauch durch KI-generierte Inhalte neue Dimensionen 
zu eröffnen. Die Seite ist wie bisher unter www.donauber-
gland.de zu finden. 
 

Bildungszentrum Gorheim        
 

 

Sie suchen nach einem passenden Geschenk? Für junge 
oder ältere Freunde und Freundinnen oder jemandem, dem 
Sie einfach was Gutes tun wollen? Schenken Sie eine un-
terhaltsame Zeit mit anderen Menschen in einem Gesund-
heits- oder Sprachkurs im Bildungszentrum Gorheim. 
Geschenkgutscheine können Sie ganz einfach bei uns (mit 
dem gewünschten Betrag) bestellen über info@bildungs-
zentrum-gorheim.de. oder Sie kommen vorbei. Gerne stel-
len wir Ihnen den Geschenkgutschein aus oder schicken 
ihn zu.  
 

Hier einige Vorschläge aus dem neuen Programm im 
Januar 2024: 
 

Orientalischer Tanz für Frauen ab 08.01.2024. 
Für Anfängerinnen mit und ohne Vorkenntnisse von 
18.45-19.45 Uhr und für Fortgeschrittene von 20-21 Uhr. 
Orientalischer Tanz ist ein besonderes Ganzkörpertraining: 
für die Rückenmuskulatur, die Gelenke, den Beckenboden 
und auch fürs Gedächtnis. Nicht zuletzt tut er der Seele gut. 

Die Kombination aus Gymnastik und Tanz eignet sich her-
vorragend dazu, sich körperlich und geistig fit zu halten. 
Der orientalische Tanz ist für Frauen in jedem Alter und mit 
jeder Figur geeignet.  
 

Gemeinsam gut starten. Eltern-Kind-Kurs ab 
08.01.24 von 9-10.30 Uhr. Haben Sie ein Kind im Alter von 
0 bis 3 Jahren und Fragen zum Erziehungsalltag? Möchten 
Sie Ihre Eltern-Kind-Beziehung intensivieren und andere 
Eltern und Kinder kennenlernen? Dann sind Sie in diesem 
Kurs richtig! 
Drei Schwerpunkte begleiten Sie durch den Kurs:  
- Praktische Elemente (Lieder, Spiele, Kreatives, ...) 
- Austausch, Raum für aktuelle Fragen, Kontakte knüpfen 
- Thematische Einheiten mit Impulsen zum Erziehungsall-
tag 
 

Faszien in Bewegung® Kurs ab 08.01.2024 von 
19:15-20:15 Uhr. Die Faszien sind ein verborgenes Binde-
gewebe, das den ganzen Körper durchzieht. Es umhüllt wie 
ein Netz die Muskeln, Sehnen, Organe und ist das Binde-
glied zu unseren Knochen. Das Ziel des funktionellen Fas-
zien-Trainings ist es, Verspannungen und Verkürzungen 
zu lösen, Bewegungsfreiheit und Spannkraft aufzubauen 
sowie die Versorgung und den Stoffwechsel anzukurbeln. 
Der Kurs ist für alle Altersklassen und Fitness-Level geeig-
net.  
 

Französisch Auffrischung (Grundstufe) Ni-
veau A2 ab 09.01.2024 von 9:30-11 Uhr. Dieser Kurs 
richtet sich an alle, die vor längerer Zeit Französisch gelernt 
haben und ihre Kenntnisse auffrischen möchten. Die Kurs-
leiterin übt mit Ihnen freies Reden in Alltagssituationen und 
wiederholt grammatische Themen mit Ihnen. Darüber hin-
aus beschäftigen Sie sich mit kleinen Texten und Lektüren 
zu landeskundlichen und gesellschaftlichen Themen. Ziel 
des Kurses ist es, dass Sie Ihr Französisch unter kompe-
tenter Anleitung reaktivieren und über den Kurs hinaus im 
Alltag gut anwenden können.  
 
Mehr Informationen zu den Kursen und die Möglichkeit zur 
Anmeldung finden Sie auf unserer Internetseite www.bil-
dungszentrum-gorheim.de. 
 
 
 

 
 

 

Schmuckwerkstatt von 5-8 Jahren mit Jana und Lea Wild 
am Samstag, 16.12.23, 10-12 Uhr und ab 9 Jahren von 
13-15 Uhr. Du brauchst noch ein Geschenk für Weihnach-
ten? 
Dann bist Du in der Schmuckwerkstatt genau richtig. 
Aus verschiedenen Bändern und bunten Perlen gestalten 
wir wunderschöne Schmuckstücke.  
Ob Armband, Ohrringe oder Kette was es wird entscheidest 
Du! 
Es sind nur noch wenige Plätze frei! 
Mehr Informationen und Anmeldung auf der Homepage 
www.bildungszentrum-gorheim.de.  
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Abteikirche St. Martin Beuron 
 

 

Weihnachtskonzert 
Am 29. Dezember findet um 18.00 Uhr in der Abteikirche 
St. Martin Beuron ein festliches Weihnachtskonzert statt. 
Zur Aufführung kommt das Weihnachtsoratorium op. 12 für 
Chor, Soli, Orchester und Orgel des französischen Kompo-
nisten Camille Saint-Saëns. Das Werk beschreibt einfühl-
sam und imposant das Weihnachtswunder von Bethlehem 
– endend mit dem bekannten „tollite hostias“.  
Die Schola „Gregoriana“ Rast-Bichtlingen wird an diesem 
Abend durch ein Streichorchester mit Instrumentalisten aus 
der Region unterstützt. Als Vokalsolisten wirken mit Gudrun 
Marquardt-Teuscher (Sopran), Neo Reichel (Sopran), Bet-
tina Boos (Sopran), Doris Eichkorn (Mezzosopran), Jana 
Wohlhüter (Alt), Andreas Pfau (Tenor) und Alexander Ott 
(Bariton). An der Orgel begleitet P. Landelin Fuß OSB. Im-
pulstexte P. Albert Schmidt OSB werden einzelne Konzert-
abschnitte vertiefen und unterstreichen. 
Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Volker Nagel. 
Die Konzertbesucher erwartet eine besinnliche weihnacht-
liche Stunde und ein besonderer Hörgenuss zum Jahres-
ende. Karten sind zum Preis von 15 € (KAT 1) und 13 € 
(KAT 2) erhältlich. Vorverkauf ab 1. Dezember bei der 
Volksbank Meßkirch eG und in der Klosterbuchhandlung 
Beuron. 
 
 

 
 

 

Einladung zum Konzert  
am 16. Dezember 2023 
Das Jahreskonzert der Musikkapelle Heudorf findet am 
Samstag, den 16. Dezember 2023 im Dorfgemein-
schaftshaus in Heudorf statt. Unser Dirigent Joachim 
Kretzdorn hat in diesem Jahr ein abwechslungsreiches und 
unterhaltsames Programm aus Märschen, Polkas und 
Filmmelodien zusammengestellt. Das Konzert beginnt um 
20.00 Uhr und die Halle ist ab 19.00 Uhr geöffnet.  
Für das leibliche Wohl der Konzertbesucher ist wieder bes-
tens gesorgt.  
 
Wir würden uns freuen, Sie bei unserem Konzert begrüßen 
zu dürfen!  
 
 

Musikverein Frohnstetten e.V. 
 

 

Einladung zum Jahreskonzert des Musikver-
ein Frohnstetten 
Zu unserem Jahreskonzert am Samstag, 16. Dezember 
2023 um 20 Uhr laden wir Sie recht herzlich in die Hohen-
zollernhalle nach Frohnstetten ein. Einlass ist ab 19 Uhr. In 
diesem Jahr werden wir den Abend gemeinsam mit unse-
ren Freunden des Musikverein Straßberg gestalten. 
Unter der musikalischen Leitung ihres Dirigenten Josef Un-
germann hat der Musikverein Straßberg ein abwechslungs-
reiches Programm für den ersten Teil des Abends vorbe-
reitet, während unsere Musikerinnen und Musiker Sie unter 
der Leitung von Paul Maier im zweiten Teil des Abends un-
terhalten werden.  

Wir freuen uns darauf, Sie an diesem Abend in der Hohen-
zollernhalle begrüßen zu dürfen. Für das leibliche Wohl ist 
wie immer bestens gesorgt. 
 

Auf Ihr Kommen freut sich der Musikverein Frohnstetten 
e.V. 
 
 
 

Deutsche Rentenversicherung      
 

 

Energiesparen über Weihnachten - Schließtage 
vom 22. bis 29. Dezember  

Von Freitag, 22.12.2023, bis einschließlich Freitag, 
29.12.2023, bleiben die Dienststellen der Deutschen Ren-
tenversicherung Baden-Württemberg (DRV BW), inklusive 
Regionalzentren und Außenstellen, geschlossen. Über das 
Servicetelefon unter der Rufnummer 0800 1000 4800 kön-
nen sich Kundinnen und Kunden zu Fragen rund um die 
gesetzliche Rentenversicherung weiterhin an allen Werkta-
gen von 7:30 Uhr bis 19.30 Uhr (freitags bis 15:30 Uhr) in-
formieren. Videoberatungen finden in dieser Zeit nicht statt. 
Bereits im letzten Jahr konnte die DRV BW dadurch be-
trächtliche Energieeinsparungen verzeichnen. Diesen Bei-
trag zum Energiesparen möchte sie 2023 mit den Schließ-
tagen zwischen Weihnachten und Neujahr wiederholen. Ab 
Dienstag, 2. Januar 2024, stehen alle Dienststellen und Be-
ratungsleistungen der DRV BW wieder zu den bekannten 
Öffnungszeiten zur Verfügung. 

 

Inserate 
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Inserate 
 
 

 
 

Silvesterbaschen in der Traube 
 

Unter dem Motto „Traditionen aufrecht erhalten“ wird 
es auch dieses Jahr die Möglichkeit geben, zum 

Baschen zu kommen. 
Ebenfalls bieten wir von 17:30-19:00 Uhr unsere klas-

sischen Hähnchen und Pommes zum Mitnehmen 
an. 

 

Tischreservierungen oder Hähnchenbestellungen bitte 
bis zum 21.12. unter 0173-3013960 anmelden. 

 

Familie Utz 
 

P.S.: Der neue Traubenwirt ist Bäckermeister und ver-
sorgt euch in Vorfreude auf die Neueröffnung im Feb-
ruar 2024 mit frischen Baschringen. Es bedarf einer 
Vorbestellung bis zum 27.12. unter 0176- 62322149  

oder traube-kreenheinstetten@web.de 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

������� 
Lädele und Metzgerei Bäumlehof 

Unsere Weihnachts-und Feiertagemenüangebote: 
 

Vom Bäumlehof-Rind: 
Filet, Rostbraten, Sauerbraten,  

Rouladen zum selber füllen 
 

Vom Schwein: 
Rollschinkle, Filets, Halsbraten, Wienerle, 

Bauernbratwürste 
 

Gleich vorbestellen zum Samstag, 
den 16.12.2023 oder 23.12.22 per 
WhatsApp 01714199880 oder per 

E-Mail: bioladen.chris-keller@outlook.de 
 

Schnell bestellen! 
Wir freuen uns auf Euch! 

 

 
 
 
 
 

 


